
Datenschutzrichtlinien des Strombad e.V.  
bei kurz- und langfristigen Vermietungen 

1. Allgemeine Grundsätze 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein 
zum Zweck der kurz- bzw. langfristigen Vermietung von Räumen und Flächen des 
Strombad  
nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des 
gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  
Mit der Unterzeichnung eines Mietvertrages gegenüber dem Verein erfolgt eine 
datenschutzrechtliche Unterrichtung des/der Mieter:in (gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 
DSGVO). Der Verein darf zum Zweck der Vermietung alle Daten erheben, die zur Erfüllung 
der Mietvereinbarung notwendig sind. (siehe Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 
Verantwortlich für die Umsetzung und Überwachung der Datenschutzrichtlinie ist der 
Vorstand des Strombad e.V.. 
 

2. Art und Dauer gespeicherte personenbezogene Daten 
 

Mit der Unterzeichnung eines Mietvertrages nimmt der Verein folgende personenbezogene 
Daten auf: 
 
· Vor- und Zuname 
· Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
· Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 
· Geburtsdatum 
· Anlass der Vermietung 
· Daten zur Haftpflichtversicherung des/der Mieter:in 
 
Die personenbezogenen Daten werden in einem vereinseigenen EDV-System bzw. in 
Papierform gespeichert, welches durch technische und organisatorische Maßnahmen vor 
einem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt ist. 
 
Mit Beendigung des Mietverhältnisses werden alle gespeicherten Daten in der Regel 
gelöscht.  
 
Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung des Vereins notwendig sind, werden 
gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der 
Wirksamkeit des Mietvertrages durch den Verein aufbewahrt. Danach 
werden diese Daten gelöscht. Diese Daten werden ebenfalls durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 

3. Weitergabe von Daten 
 
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. 
 

4. Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
 

Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden der Betroffenen zum 
Datenschutz steht der Landesbeauftragte für Datenschutz in Brandenburg zur Verfügung. 
 
Die Beschwerde kann online unter https://www.lda.brandenburg.de/lda/de/ eingereicht 
werden. 
 


